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Zusammenfassung 

In diesem Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL-FB) wird die Planung der Anbindung 
des Ludwigshöhviertesl in Darmstadt im Hinblick auf die Auswirkungen des Bauvorhabens auf 
die Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) betrachtet. Für die im Planungsge-
biet vorhandenen Gewässerkörper nach WRRL wird überprüft, ob das Bauvorhaben mit dem 
Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot vereinbar ist.  

Das Projekt „Anbindung Ludwigshöhviertel“ beinhaltet die äußere Erschließung des neuen Wohn-
quartiers Ludwigshöhviertel (nachfolgend: LHV) für den Individualverkehr (IV) sowie durch den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖV). Ziel der IV- und ÖV-Planung ist die optimale Anbindung 
des LHV an die bestehende Verkehrsinfrastruktur Darmstadts mit dem Schwerpunkt der Förde-
rung der Verkehrsmittel des Umweltverbunds (ÖV, Rad- und Fußverkehr). Durch das Vorhaben 
„Anbindung Ludwigshöhviertel“ wird die neue Linienführung der Straßenbahn als Ringlinie sowie 
eine Verbindung der Stadtmitte Eberstadt über Bessungen ermöglicht. Durch das Vorhaben er-
geben sich im Vergleich zum Bestand zudem zahlreiche bahnbetriebliche Vorteile im Hinblick auf 
Betriebsstörungen.  

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme ist zudem ein Versatz der der Cooperstraße nach Süden 
vorgesehen. Vorab durchgeführte Verkehrsgutachten haben aufgezeigt, dass die Entwicklung 
der Konversionsflächen in der beabsichtigten Größenordnung nur mit Realisierung der sogenann-
ten „Planstraße A“ zwischen der B3 und der Heidelberger Straße südlich der Lincoln-Siedlung 
erfolgen kann, womit sich durch den entsprechenden Versatz der Cooperstraße im Rahmen der 
vorliegenden Maßnahme ein vierarmiger Knotenpunkt ergibt. 

Die rechtlichen Grundlagen für diesen WRRL-FB liefern neben der WRRL das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) und die Grundwasserverordnung (GrwV). Ziel dieses WRRL-FB ist es, die Verein-
barkeit des Bauvorhabens mit dem Verschlechterungsverbot sowie den festgelegten Maßnah-
men zur Erreichung des Verbesserungsgebots zu bewerten. Durch die Standortgegebenheiten 
werden in diesem Projekt nur Grundwasserkörper (GWK) überprüft. 

Gemäß des WRRL-Viewer Hessen sind grundsätzlich vier GWK im Zusammenhang mit dem 
Bauvorhaben zu berücksichtigen. Das Planungsgebiet liegt in den Einzugsgebieten der GWK 
DEHE_2396_10102, DEHE_2396_3101, DEHE_2398_10103, DEHE_2398_3101, wobei nicht 
alle GWK unmittelbar von der Baumaßnahme betroffen sind. 

Eine Verschlechterung des mengenmäßigen oder chemischen Zustandes der vorgestellten GWK 
kann nach Prüfung der Wirkpfade mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 
Auch ein Konflikt mit den Bewirtschaftungszielen bzw. den Maßnahmen des Maßnahmenpro-
gramms kann nicht festgestellt werden.  

Das Vorhaben erhöht den Oberflächenabfluss des Niederschlagswassers und reduziert somit die 
lokale Grundwasserneubildung. Die Versickerung erfolgt jedoch in einem lokalen Versickerungs-
becken, wodurch das Wasser dem Wirkgefüge der vier GWK erhalten bleibt. Auch werden durch 
das Vorhaben Stoffe freigesetzt, die theoretisch den chemischen Zustand betreffen können. Das 
Ausmaß der Beeinträchtigungen ist jedoch als so gering einzustufen, sodass es zu keinen mess-
baren Veränderungen in den GWK führen kann. Der chemische und mengenmäßige Zustand der 
GWK wird durch das Vorhaben jedoch nicht verschlechtert. 



Anbindung Ludwigshöhviertel 
Straßenbahnanbindung Ludwigshöhviertel (Anteil ÖV) und 
äußere Erschließung inkl. Neu- und Umbau Cooperstraße am 
Knotenpunkt Heidelberger Straße / Cooperstraße (Anteil IV) 
 

DB Engineering & Consulting GmbH 
Stand: November 2022  Seite 9 von 45

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass das Vorhaben nicht dem Verschlechterungsverbot 
hinsichtlich der relevanten Wasserkörper entgegenläuft. Vorhabenbedingt erfolgt unter Berück-
sichtigung der Umsetzung der Schutz-, Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnah-
men keine Behinderung der Vorgaben der gültigen Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenpro-
gramme. Das Vorhaben ist im Hinblick auf das Verbesserungsgebot gemäß WRRL verträglich. 
Die Prüfung einer Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen nach § 31 WHG auf Basis der Er-
gebnisse der Prüfungen zum Verschlechterungsverbot und zur Zielerreichung ist nicht erforder-
lich. 
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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

1.1 Einleitung 

In diesem Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie wird die Planung des Projekts „An-
bindung Ludwigshöhviertel“ im Hinblick auf die Auswirkungen des Bauvorhabens auf die 
Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) betrachtet. Für die im Pla-
nungsgebiet vorhandenen Gewässerkörper nach WRRL wird überprüft, ob das Bauvor-
haben mit dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot vereinbar ist.  

Das Projekt „Anbindung Ludwigshöhviertel“ beinhaltet die äußere Erschließung des 
neuen Wohnquartiers Ludwigshöhviertel (nachfolgend: LHV) für den Individualverkehr 
(IV) sowie durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖV). Ziel der IV- und ÖV-Pla-
nung ist die optimale Anbindung des LHV an die bestehende Verkehrsinfrastruktur 
Darmstadts mit dem Schwerpunkt der Förderung der Verkehrsmittel des Umweltver-
bunds (ÖV, Rad- und Fußverkehr). Durch das Vorhaben „Anbindung Ludwigshöhviertel“ 
wird die neue Linienführung der Straßenbahn als Ringlinie sowie eine Verbindung der 
Stadtmitte Eberstadt über Bessungen ermöglicht. Durch das Vorhaben ergeben sich im 
Vergleich zum Bestand zudem zahlreiche bahnbetriebliche Vorteile im Hinblick auf Be-
triebsstörungen.  

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme ist zudem ein Versatz der der Cooperstraße nach 
Süden vorgesehen. Vorab durchgeführte Verkehrsgutachten haben aufgezeigt, dass die 
Entwicklung der Konversionsflächen in der beabsichtigten Größenordnung nur mit Rea-
lisierung der sogenannten „Planstraße A“ zwischen der B3 und der Heidelberger Straße 
südlich der Lincoln-Siedlung erfolgen kann, womit sich durch den entsprechenden Ver-
satz der Cooperstraße im Rahmen der vorliegenden Maßnahme ein vierarmiger Knoten-
punkt ergibt. 

 

1.2 Lage 

Der zu betrachtende Untersuchungsraum befindet sich im Bundesland Hessen innerhalb 
des Stadtgebiets Darmstadt. Dies ist der Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidi-
ums Darmstadt.  
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Abbildung 1: Übersicht über das Projektgebiet (Auszug aus dem technischen Erläuterungsbe-

richt) 
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2 Rechtsgrundlagen und Rechtsprechungen 

Wasserrahmenrichtlinie  

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG, kurz WRRL) vom 23.10.2000, 
dient der Schaffung eines Ordnungsrahmes zum Schutz von Oberflächengewässern und 
des Grundwassers. Sie formuliert verbindliche Ziele für die Gewässerbewirtschaftung, 
um eine weitere Verschlechterung der aquatischen Ökosysteme in Europa und der direkt 
von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und eine Ver-
besserung ihres Zustandes zu erreichen (Art. 1 WRRL). Bis 2027 sollen alle Oberflä-
chengewässer gemäß den Umweltzielen in Art. 4 der WRRL in einen guten ökologischen 
(im Falle erheblich veränderter Wasserkörper in ein gutes ökologisches Potential) und 
chemischen Zustand überführt werden (Verbesserungsgebot). Die Einleitung ausge-
wählter, prioritärer gefährlicher Stoffe in Oberflächengewässer ist sukzessive zu redu-
zieren bzw. zu beenden („Phasing-out-Verpflichtung“). Für die GWK sind ein guter che-
mischer und mengenmäßiger Zustand zu erreichen. Die Verschmutzung des Grundwas-
sers ist schrittweise zu reduzieren. Die normativen Vorgaben der WRRL werden durch 
Bewirtschaftungspläne und die Maßnahmenprogramme für jede Flussgebietseinheit um-
gesetzt.   

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

Die Implementierung der WRRL in bundesdeutsches Recht erfolgte durch Überführung 
der Umweltziele der WRRL in Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer (§§ 27 – 
30 WHG) und das Grundwasser (§ 47 WHG). § 31 WHG regelt diesbezüglich die Aus-
nahmen von den Bewirtschaftungszielen.  

Oberirdische Gewässer sind nach § 27 WHG, soweit sie nicht nach § 28 als künstlich 
oder erheblich verändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass  

 eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands ver-
mieden wird und  

 ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 
werden.  

Das Grundwasser entsprechend § 47 WHG ist so zu bewirtschaften, dass  

 eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands 
vermieden wird;  

 alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentratio-
nen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden 
(„Trendumkehr“) und  

 ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-
reicht werden. Zu einem guten mengenmäßigen Zustand gehört insbesondere 
ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubil-
dung.  
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Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer   

Die Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (OGewV) mit dem Stand vom 
19.11.2018 dient der Umsetzung der WRRL hinsichtlich der Festlegung der Anforderun-
gen an den guten Gewässerzustand. Die Einstufung des ökologischen Zustandes eines 
OWK richtet sich gemäß § 5 Abs. 1 nach den in der Anlage 3 aufgeführten Qualitäts-
komponenten. Der chemische Zustand richtet sich gemäß § 6 nach den in der Anlage 8 
OGewV gelisteten Umweltqualitätsnormen (UQN). Maßgebend für die Einstufung des 
Oberflächengewässers sind die jeweils schlechteste Bewertung einer der biologischen 
Qualitätskomponenten sowie die Einhaltung der UQN. 

Grundwasserverordnung  

Die Grundwasserverordnung mit dem Stand vom 4. Mai 2017 setzt die Wasserrahmen-
richtlinie und die Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG) in bundesdeutsches Recht um 
und legt Kriterien für die Einstufung des mengenmäßigen und Beurteilung des chemi-
schen Grundwasserzustands fest.  

Verschlechterungsverbot in der Rechtspraxis:  

Das aus dem Art. l 4 WRRL abzuleitende Verschlechterungsverbot wurde durch das 
Urteil des EUGH 2015 (C-461/13) für die Rechtspraxis konkretisiert. Demnach liegt eine 
Verschlechterung des Zustands eines OWK bereits vor, wenn sich der Zustand mindes-
tens einer Qualitätskomponente im Sinne des Anhangs 5 der WRRL um eine Klasse 
verschlechtert. Befindet sich die betreffende Qualitätskomponente bereits in der nied-
rigsten Klasse, stellt jede weitere Verschlechterung dieser Komponente eine Ver-
schlechterung des Zustands eines OWK dar.   

Dieser Grundsatz kann nach dem Urteil des BVerwG zur Elbvertiefung vom 09.02.2017 
(7A 1/15) auf den chemischen Zustand übertragen werden. Die Wasserrahmenrichtlinie 
und die Oberflächengewässerverordnung sehen zwar für die Bewertung des chemi-
schen Zustands anders als beim ökologischen Zustand/Potenzial nicht fünf Klassenstu-
fen, sondern nur zwei Bewertungsmöglichkeiten ("gut" und "nicht gut") vor. Der EuGH 
hat bei der Konkretisierung des Verschlechterungsbegriffs aber nicht allein auf den öko-
logischen Zustand bzw. das ökologische Potenzial abgestellt, sondern den chemischen 
Zustand in seine rechtliche Würdigung einbezogen. Daraus folgt, dass eine Verschlech-
terung des chemischen Zustands eines OWK vorliegt, sobald durch die Maßnahme min-
destens eine Umweltqualitätsnorm im Sinne der Anlage 7 zur OGewV 2011 (Anlage 8 
zur OGewV 2016) überschritten wird. Hat ein Schadstoff die Umweltqualitätsnorm be-
reits überschritten, ist jede weitere vorhabenbedingte Erhöhung der Schadstoffkonzent-
ration eine unzulässige Verschlechterung.  

Aufgrund des Fehlens von anerkannten Standardmethoden und Fachkonventionen für 
die Auswirkungsprognose bei der Vorhabenzulassung erfordert derzeit jede Prüfung des 
Verschlechterungsverbots eine fachgutachterliche Bewertung im Einzelfall (BVerwG 7 A 
2.15 - Urteil vom 09.02.2017).   
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Ziel des WRRL-FB  

Ziel des vorliegenden WRRL-FB ist die Prognose der vorhabenbedingten Auswirkungen, 
unter Berücksichtigung von Schadensvermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, auf 
die Bewirtschaftungsziele nach §§ 27-31 und § 47 WHG. Dabei sind folgende Fragen zu 
beantworten:  

 Sind vorhabenbedingt Verschlechterungen des chemischen Zustands und des 
ökologischen Zustands der OWK zu erwarten (Verschlechterungsverbot)?   

 Sind Verschlechterungen des mengenmäßigen und chemischen Zustandes der 
GWK durch das Vorhaben zu erwarten (Verschlechterungsverbot)?   

 Steht das Vorhaben im Widerspruch zu den im aktuell gültigen Bewirtschaftungs- 
plan/Maßnahmenprogramm vorgesehenen Maßnahmen für die betroffenen Was-
serkörper? Bleiben der gute Zustand der OWK und der GWK erreichbar (Verbes-
serungsgebot)?  

 

3 Methodik  

3.1 Zustandsbewertung von Grundwasserkörpern 

Für die Bewertungsmatrix im Rahmen des WRRL-FB ist grundsätzlich zunächst zwi-
schen den OWK und den GWK zu unterscheiden. Da hinsichtlich des vorgestellten Bau-
vorhabens keine OWK zu berücksichtigen sind (vgl. Kap. 6.2), entfällt der methodische 
Teil hinsichtlich der Bewertung von OWK.  

Grundwasserkörper (GWK) 

Nach der WRRL ist ein GWK definiert als ein abgegrenztes Grundwasservolumen inner-
halb eines oder mehrerer Grundwasserleiter. Für GWK erfolgt die Bewertung anhand 
einer chemischer und einer mengenmäßigen Teilbewertung. 

Für die Bewertung des mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers gibt es die Be-
wertungsklassen „gut“ und „schlecht“. Der gute mengenmäßige Zustand definiert sich 
nach Anhang 5, Abs. 2.1.2 WRRL und § 4 GrwV dadurch, dass nicht mehr Grundwasser 
für die verschiedenen Nutzungen entnommen als durch Niederschläge neu gebildet 
wird, sowie dadurch, dass an das Grundwasser angeschlossene aquatische und terrest-
rische Ökosysteme in ihrer Funktion und Bedeutung nicht gefährdet werden.  

Grundlage für die Beurteilung des chemischen Zustandes des Grundwassers sind gem. 
§ 5 GrwV Abs. 2 die Schwellenwerte der Anlage 2. Der chemische Grundwasserzustand 
ist gem. § 7 GrwV gut, wenn die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 
2 oder Absatz 3 festgelegten Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 im 
GWK überschritten werden. Wird ein Schwellenwert überschritten, werden in § 7 GrwV 
Abs. 2 Kriterien genannt bei deren Einhaltung trotz der Überschreitung des Schwellen-
wertes keine signifikante Gefährdung der Umwelt besteht. Es darf zu keinem anthropo-
genen Eintrag von Schadstoffen, zu keiner Verschlechterung des Zustandes der mit dem 
Grundwasser in Verbindung stehenden Oberflächengewässer und zu keiner signifi-
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kanten Verschlechterung der vom GWK abhängigen Landökosysteme kommen sowie 
nach Abs. 3 die Nutzungsmöglichkeit des Grundwassers nicht signifikant beeinträchtigt 
werden. Andernfalls ist der chemische Zustand des Grundwassers als „schlecht“ zu be-
urteilen.  

 

3.2 Aufbau des Prüfverfahrens 

Gemäß LAWA (2020) erfolgt die Prüfung des Verschlechterungsverbot in mehreren Teil-
schritten. Zunächst wird in einer Vorstufe geprüft, ob für das Bauvorhaben grundsätzlich 
eine Prüfung hinsichtlich des Verschlechterungsverbots notwendig ist.  

Dann wird das Vorhaben in einer Vorprüfung betrachtet. Falls möglich, wird das Vorha-
ben einer Fallgruppe zugeordnet. Ist dieses nicht möglich, erfolgt eine Einzelfallprüfung. 
Hierbei werden für jeden GWK die potenziellen Wirkpfade in einer funktionalen System-
analyse erstellt und hinsichtlich ihrer Dauer und Intensität bewertet. In diesem Schritt 
wird für alle direkt als auch indirekt betroffenen Wasserkörper geprüft, ob die Auswirkun-
gen des Vorhabens zu einer messbaren Verschlechterung oder nur zu einer kurzzeiti-
gen, nicht dauerhaften Verschlechterung führen.  

Bei Auswirkungen, die als zeitlich stark begrenzt eingestuft werden, wird davon ausge-
gangen, dass diese ein ohnehin sehr geringes Beeinträchtigungspotenzial besitzen und 
darüber hinaus auch nicht lange auf den jeweiligen Wasserkörper einwirken, so dass 
eine dauerhafte Verschlechterung seines Zustandes ausgeschlossen werden kann. 
Diese Einstufung berücksichtigt auch landschaftspflegerische Schutz-, Vermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen im Sinne des § 31 Abs. 1 Nr. 2 WHG. Da die Schutz- 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen bereits in den Vorabstimmungen zu die-
sem Bauprojekt mit den Trägern öffentlicher Belange abgestimmt und festgelegt wurden 
und sie somit unabhängig vom Ergebnis dieses WRRL-FB durchgeführt werden, fließen 
sie bereits hier in die Bewertung ein und nicht erst im Falle einer Unverträglichkeit des 
Bauvorhabens mit den Zielen der WRRL. 
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Abbildung 2: Stufen der Verschlechterungsbewertung nach LAWA (2020) 

Sofern potenziell nachteilige, bewertungsrelevante und nicht nur kurzzeitige Wirkungen 
zu erwarten sind, ist eine detaillierte Ermittlung und Quantifizierung möglicher vorhaben-
bedingter Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten vorzunehmen. Sofern ein Vor-
haben keiner Prognose-Fallgruppe eindeutig zugeordnet werden kann, ist nach LAWA 
(2020) die Detailprüfung im Rahmen einer Einzelfallprüfung mit individuellem Umfang 
zu bearbeiten.  

Die Ergebnisse der Vorprüfung bzw. Detailprüfung fließen in die Gesamtbewertung des 
Vorhabens vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung und des Geltungsberei-
ches der Prognose(n) ein (LAWA, 2020). Dabei wird zusammenfassend geschlussfol-
gert, ob eine Verschlechterung ausgeschlossen werden kann bzw. unwahrscheinlich ist. 
Soweit eine Verschlechterung ausgeschlossen werden kann, ist keine Prüfung einer 
Ausnahmemöglichkeit nach § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG (Art. 4 Abs. 7 WRRL) erforderlich.
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4 Beschreibung des geplanten Bauvorhabens  

Das Vorhaben wird im Folgenden beschrieben. Daraus werden die Wirkfaktoren des 
Vorhabens und die damit verbundenen Vorhabenwirkungen abgeleitet. Die Beschrei-
bung konzentriert sich auf die für die Wasserkörper maßgeblichen Bestandteile. Die voll-
ständige Beschreibung des geplanten Bauvorhabens kann dem technischen Erläute-
rungsbericht entnommen werden. 

Straßenbahn 

Aus Richtung Norden kommend wird die aktuelle Linie 3 der Straßenbahn durch die 
Ludwigshöhstraße in Richtung Süden verlängert. Die bestehende Wendeschleife an der 
Akademie für Tonkunst wird zurückgebaut und durch eine neue, zweigleisige Wende-
schleife ersetzt. Innerhalb dieser Wendeschleife wird eine Ersatzhaltestelle angeordnet. 

In der Ludwigshöhstraße ist eine straßenbündige Führung der Straßenbahnschienen 
vorgesehen, da diese Variante im Vergleich zum besonderen Bahnkörper oder einer 
Kombinationsvariante den geringsten Eingriff in die angrenzende Baumreihe verursacht.  

Südlich des Kindergartens educcare wird die neue Haltestelle Lichtenbergschule plat-
ziert. Auf Höhe dieser Haltestelle auf der Westseite der Ludwigshöhstraße wird der Rad-
weg aus Gründen des Gehölzschutzes westlich um eine alte Eiche herumgeführt.  

Im weiteren Verlauf in Richtung Süden wird die Straßenbahntrasse durch die denkmal-
geschützten Torhäuschen der ehemaligen Cambrai-Fritsch-Kaserne hindurch bis zum 
Quartiersplatz geführt, auf dessen Westseite eine weitere Haltestelle (Ludwigshöhvier-
tel) errichtet wird.  

Nach Verlassen des Quartiersplatzes verschwenkt die Straßenbahntrasse innerhalb des 
im Bebauungsplan vorgesehenen Korridors in einer Rechts-Links-Kurve auf die geplante 
Promenade im Ludwigshöhviertel. An deren Ende beschreibt die Trasse eine fast recht-
winklige Kurve nach Westen, um nördlich des geplanten Kreisverkehrsplatzes entlang 
der heutigen Cooperstraße geführt zu werden. Die Trasse folgt dem Verlauf der heutigen 
Cooperstraße nach Westen und weist damit ein erhebliches Gefälle auf, um sich an den 
Geländeverlauf anzupassen. Um das für Straßenbahnen maximal zulässige Gefälle 
bzw. die zulässige Steigung einzuhalten, werden die Trasse der Cooperstraße und der 
Straßenbahn in diesem Bereich eingetieft.  

Im Knotenpunkt mit der Heidelberger Straße bindet die Straßenbahntrasse in einem 
Gleisdreieck in die Trasse der heutigen Linien 1, 6 und 8 ein. Dies ermöglich sowohl 
Fahrtbeziehungen in Richtung Süden (Eberstadt) als auch in Richtung Norden (Darm-
stadt Zentrum) und erhöht die Flexibilität des Straßenbahnverkehrs erheblich. 

Cooperstraße 

Die bestehende Cooperstraße wird ab dem neu zu errichtenden Kreisverkehrsplatz am 
Knotenpunkt mit der Heinrich-Delp-Straße gemäß den Vorgaben des Bebauungsplans 
26 in Richtung Süden auf das Gelände der bisherigen Jefferson-Siedlung verschoben, 
die im Zuge der Entwicklung des Ludwigshöhviertels vollständig umgebaut wird. Sie folgt 
dem Verlauf der heutigen Cooperstraße und verschwenkt etwa auf Höhe des ehe-
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maligen Escape-Clubs aus der Trasse der heutigen Cooperstraße nach Süden, um auf 
Höhe der bestehenden Franklinstraße in die Heidelberger Straße einzubinden. 

Zwischen der Straßenbahntrasse mit ihrem Gleisdreieck an der Heidelberger Straße und 
der Einmündung der geplanten Cooperstraße in die Heidelberger Straße wird ein Versi-
ckerungsbecken für Niederschlagswasser aus der Straßenentwässerung angeordnet.  

Baustelleneinrichtung 

Für die die Lagerung von Material und Gerät werden bauzeitlich Flächen innerhalb des 
vorgesehenen Baufeldes genutzt. Diese werden mit Baufortschritt angepasst, eine Inan-
spruchnahme von Flächen außerhalb des für die Straßenbahn- und Straßenflächen not-
wendigen Baufeldes ist nicht vorgesehen. 

 

Entwässerung 

Das Konzept der Regenwasserableitung ist in Abbildung 3 grafisch zusammengefasst.  

 

Abbildung 3: Entwässerungskonzept Niederschlagswasser Verkehrsanlage Straße [Quelle: 

Technischer Erläuterungsbericht] 

Regenwasserableitung und -versickerung 

Aufgrund des im Bestand fehlenden Vorfluters im Bereich der Heidelberger Straße, in 
dem die aus der Oberfläche der Cooperstraße West anfallenden Niederschlagsmengen 
entwässert werden könnten, erfolgt die Entwässerung über eine dafür vorgesehene Ver-
sickerungsfläche nordwestlich des Knotenpunkts Heidelberger Straße / Cooperstraße. 
Hierzu wird das Wasser am Fahrbahnrand über Sinkkästen gesammelt und über einen 
Regenwasserkanal der Versickerungsfläche zugeführt. Die Dimensionierung des Re-
genwasserkanals erfolgt gemäß DWA-A 138. Die entsprechenden Berechnungsverfah-
ren des DWA-A 138 ergeben als erforderliches Beckenvolumen 140 m³, der Nachweis 
der einzelnen Versickerungsbecken mit einer Einstauhöhe von 30 cm ergibt ein gesam-
tes Beckenvolumen von 143 m³.  
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Die sich aus den Böschungsbereichen ergebende Niederschlagsmengen werden über 
Versickerungsmulden entwässert. Die Reinigungsfunktion erfolgt analog zum Versicke-
rungsbecken über Sedimentation im Speicherraum bzw. Filtration im Boden. Die Versi-
ckerungsmulden sind als Rasenmulden vorgesehen, durch entsprechende Querriegel / 
Schwellen werden aufgrund des Längsgefälles entlang der Cooperstraße entspre-
chende Speicherräume geschaffen. Die Bemessung erfolgt gemäß DWA-A 138, es 
ergibt sich in Abhängigkeit der erforderlichen Speichervolumen und der sich daraus er-
gebenden Einstauhöhe eine Muldenbreite von 80 cm.   

Aufgrund der Höhenlage der Cooperstraße zum Versickerungsbecken lässt sich nicht 
die gesamte Cooperstraße über das Versickerungsbecken entwässern. Aufgrund des 
fehlenden Vorfluters erfolgt die Entwässerung von Teilen der Cooperstraße, des Kreu-
zungsbereichs, Haltestellenbereiche und der befestigten Bereiche des Gleisdreiecks 
über ein Boxrigolensystem.   

Bei der Aufnahmekapazität der Regenwasseraufbereitungsanlagen wurde sich an den 
Herstellerangaben gängiger Regenwasseraufbereitungsanlagen orientiert. Da Filtrati-
onsschächte ohne Sedimentationsanlagen i.d.R. eine maximal anschließbare Fläche 
von bis zu 500 m² aufnehmen können, werden für Flächen bis zu 2000 m² modular auf-
gebaute Reinigungssysteme, bestehend aus Sedimentationsanlage und Filtrations-
schacht, eingesetzt. Zur Prüfung, ob die für die jeweilige Fläche bzw. die für den zu 
erwartenden Verschmutzungsgrad angesetzte Behandlung ausreichend ist, ist eine Be-
wertung gemäß DWA Merkblatt M153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Re-
genwasser“ durchgeführt.   

Für das Einzugsgebiet „Cooperstraße Ost, Kreisverkehrsplatz und Alte Bogenschneise“ 
sammeln sichgemäß den Angaben aus dem technischen Erläuterungsbericht aus der 
Oberfläche der oben genannten Abschnitte ergebenden Niederschlagsmengen analog 
zur Cooperstraße West über Sinkkästen. Während die Regenwassermengen in der 
Cooperstraße Ost über ein dafür vorgesehenes Versickerungsbecken versickert werden, 
erfolgt in der Cooperstraße Ost eine Einleitung in den im Rahmen der inneren Erschlie-
ßung geplanten Regenwasserkanal.   

Für das Einzugsgebiet „Ludwigshöhstraße“ sammeln sich aus der Oberfläche des oben 
genannten Abschnitts ergebenden Niederschlagsmengen über Sinkkästen (Einzugsflä-
che pro Sinkkasten= 250m²) und werden in den Mischwasserkanal in der Ludwigshöh-
straße eingeleitet.  

 

Schmutzwasserableitung 

Im Rahmen des Vorhabens „Anbindung Ludwigshöhviertel“ ist in der Cooperstraße ein 
reiner Schmutzwasserkanal (reiner Transportkanal, keine Zuflüsse aus dem Planungs-
gebiet) vorzusehen, in der Ludwigshöhstraße wird der bestehende Mischwasserkanal 
im Zuge des Vorhabens verlegt.  
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5 Datengrundlage und Datenerhebungen 

Um im Rahmen dieses Fachbeitrags eine fundierte Aussage über den Ist-Zustand der 
GWK sowie über deren Maßnahmenprogramme liefern zu können, wurden folgende Be-
standsunterlagen herangezogen. 

Grundlagen der Bewertung GWK sind: 

 Grundwassersteckbrief „DEHE_2396_10102“ zum 3. Bewirtschaftungsplan 

 Grundwassersteckbrief „DEHE_2396_3101“ zum 3. Bewirtschaftungsplan 

 Grundwassersteckbrief „DEHE_2398_10103“ zum 3. Bewirtschaftungsplan 

 Grundwassersteckbrief „DEHE_2398_3101“ zum 3. Bewirtschaftungsplan 

 

 Bewirtschaftungsplan 2021-2027 (Flussgebiete Hessen) 

 

Weitere Unterlagen sind: 

 Technischer Erläuterungsbericht 

 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 Umweltverträglichkeitsstudie 

 WRRL-Viewer des Landes Hessen 
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6 Prüfverfahren  

6.1 Vorstufe - Ermittlung des Prüfbedarfs 

Als erster Schritt der mehrstufigen Vorgehensweise erfolgt in einer Vorstufe eine Über-
prüfung, ob für ein Vorhaben überhaupt Prüfbedarf im Sinne des Verschlechterungsver-
botes gegeben ist (LAWA 2020). So kann die weiterführende Prüfung für Projekte ohne 
Veränderung bestehender Wirkungen entfallen. Im Hinblick auf Bewertung ist die Abwei-
chung vom Ist-Zustand zu bewerten.  

Die Ermittlung des Prüfbedarfs erfolgt analog zu Abbildung 4 in einem mehrteiligen Pro-
zess. Zunächst wird dabei abgeprüft, ob sich die potenziellen Wirkungen auf ein oder 
mehrere Gewässer in Art oder Intensität durch das Bauvorhaben gegenüber dem Aus-
gangszustand unterscheiden. Im Fall des hier vorgestellten Bauprojekts werden die Wir-
kungen durch eine Vielzahl einzelner Themenkomplexe verändert.  

Im nächsten Schritt wird überprüft, ob es sich bei den betroffenen Gewässern um beste-
hende berichtspflichtige Gewässer nach WRRL handelt.  

Entsprechend Abbildung 4 endet die Vorstufe mit dem Ergebnis, dass für das vorlie-
gende Bauprojekt ein Prüfbedarf zum Verschlechterungsverbot besteht. Die Prüfung er-
folgt in den folgenden Kapitel nach GWK gegliedert. 

 

Abbildung 4: Fließschema zur Ermittlung des Prüfbedarfs für ein Vorhaben (LAWA, 2020) 
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6.2 Übersicht der betroffenen Wasserkörper 

In diesem Kapitel werden zunächst alle im Wirkraum des Vorhabens befindlichen Was-
serkörper vorgestellt und ihr aktueller Ist-Zustand dargelegt. Die Vorstellung der Be-
standsdaten beruht auf den Erhebungsdaten des Landes Hessen. 

Im näheren Umfeld des Vorhabens sind drei Oberflächengewässer vorhanden. Zum ei-
nen handelt es sich um zwei Stillgewässer innerhalb der durch Kiesabbau entstandenen 
geologischen Aufschlüsse des Naturschutzgebiets ‚Bessunger Kiesgrube‘. Die Gewäs-
ser befinden sich etwa 200 m westlich der Ludwigshöhstraße und etwa 300 m nordwest-
lich der Cooperstraße. Woher die Wasserzufuhr der beiden Seen kommt, konnte auch 
auf Nachfrage beim RP Darmstadt sowie dem HLNUG im Jahr 2021 nicht geklärt wer-
den. Es ist zu vermuten, dass die Gewässer hauptsächlich durch einen Anschnitt des 
Grundwassers gespeist werden. Der im Norden mündende ‚Saubach‘ dient bei stärkeren 
Niederschlägen vermutlich zusätzlich als oberirdischer Zufluss.  

Zum anderen befindet sich der schon erwähnte ‚Saubach‘ als temporäres Oberflächen-
gewässer innerhalb des Untersuchungsgebiets. Das Fließgewässer entspringt dem öst-
lich des Untersuchungsgebiets liegenden Feuchtgebiet ‚Bessunger Forellenteich‘ und 
unterquert nordwestlich der Akademie für Tonkunst die Ludwigshöhstraße. Westlich der 
Ludwigshöhstraße verläuft der Bach über das Schulgelände des Lichtenberg-Gymnasi-
ums, wo er zwei Feuchtbiotope speist. Anschließend fließt er südwestlich durch ein 
Kleingartengelände und mündet in die ‚Bessunger Kiesgrube‘. 

Alle drei Oberflächengewässer sind keine berichtspflichtigen Gewässer nach WRRL o-
der dienen als Vorfluter für ein solches.  

In 2,4 km Entfernung vom Bauvorhaben in östlicher Richtung befindet sich der OWK 
„Darmbach“ (DEHE_23986.2). Zwischen dem Bauvorhaben und dem OWK sind keine 
Wirkbeziehungen möglich, da der Abstand zwischen beiden in dem urban stark über-
prägten Raum diese nicht zulässt. Es bestehen ebenfalls keine Wirkbeziehungen zwi-
schen dem Bauvorhaben und dem in 3 km südlich gelegenen OWK „Obere Modau“ 
(DEHE_23962.2). Auch hier ist der Abstand zu groß und es fehlen geeignete Wirkpfade, 
die das Bauvorhaben mit dem OWK verbinden. 

Da im näheren Umkreis des Vorhabens keine OWK oder Vorfluter eines OWK vor-
handen sind, kann eine Beeinträchtigung von OWK durch das Projekt „Anbindung 
Ludwigshöhenviertel“ ausgeschlossen werden.  

 

Im Wirkraum des Bauvorhabens befinden sich vier GWK, welche in den folgenden Ka-
piteln näher dargestellt und bewertet werden. Die vier GWK sind: 

 DEHE_2396_10102 

 DEHE_2396_3101 

 DEHE_2398_10103 

 DEHE_2398_3101 
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Die Lage der GWK ist Abbildung 5 zu entnehmen.  

 

Abbildung 5: Lage der GWK im Wirkraum des Vorhabens [WRRL-Viewer Hessen, 2022] 

 

  

DEHE_2396_10102 

DEHE_2398_10103 DEHE_2398_3101 

DEHE_2396_3101 
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6.3 Grundwasserkörper DEHE_2396_3101 

6.3.1 Identifizierung und Beschreibung des betroffenen Wasserkörpers (Ist-Zu-
stand) 

Der 201,9 km2 große GWK wird dem Bearbeitungsgebiet Oberrhein zugeordnet (siehe 
Tabelle 1) und weist einen guten mengenmäßigen Zustand auf. Der chemische Zustand 
wird der Kategorie „schlecht“ zugeordnet. Der Grund hierfür ist die Überschreitung der 
UQN der Nährstoffe Nitrat, Ammonium, PSM und Sulfat. Nitrit, Chlorid, und Ortho-Sulfat 
liegen unterhalb ihrer UQN.  

Tabelle 1: Übersicht des GWK DEHE_2396_3101 mit Bewertung der chemischen und mengen-

mäßigen Qualitätskomponenten (WRRL-Viewer, 2022) 

Bezeichnung Grundwasserkörper DEHE_2396_3101 

Wasserkörper-Nr. DE_GB_ DEHE_2396_3101 

Fläche 201,9 km2  

Flussgebietseinheit Rhein 

Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Main 

Zuständiges Land Hessen 

Grundwasserhorizont Grundwasserkörper und -gruppen in Haupt-
grundwasserleiter 

Mengenmäßiger Zustand  Bewertung 

Mengenmäßiger Zustand  2 

Chemische Qualitätskomponenten Bewertung 

Chemischer Zustand gesamt 3 

Überschreitung UQN PSM, Nitrat, Ammonium, Sulfat 

Unterschreitung UQN Nitrit, Chlorid, Ortho-Sulfat 

 

6.3.2 Prüfung des Verschlechterungsverbotes 

6.3.2.1 Stufe 1 - Vorprüfung 

Baubedingte Wirkungen 

Als bauzeitliche Wirkungen gelten solche, die bauvorbereitend und während der Bau-
phasen stattfinden. Sie sind nicht dauerhaft. Die baubedingten Konflikte treten im We-
sentlichen an drei Orten auf – auf den BE-Flächen, den Zufahrten und im Baufeld selbst. 
In diesem Projekt gibt es keine stationäre BE-Fläche, sondern diese wandert mit der 
Baustelle mit. Zu verschiedenen Zeitpunkten kann der gleiche Bereich BE-Fläche und 
Baufeld sein und somit verschiedene Wirkpfade aufweisen. In der folgenden Beschrei-
bung wird daher von BE-Flächen oder Baufeld gesprochen, obwohl dies im Einzelfall die 
gleiche Fläche zu verschiedenen Zeitpunkten betreffen kann. 
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Im Bereich der BE-Flächen kommt es zum einem zu Neuversiegelungen um den Boden 
vor Verdichtung, aber auch vor dem Eintrag von Schadstoffen zu schützen. Die lokal 
verringerte Grundwasserbildung ist das Resultat dieser Neuversiegelung. Im Zuge der 
Planung wurde festgelegt, dass die BE-Flächen und Zufahrten mit der Baustelle mitwan-
dern, dadurch keine BE-Flächen außerhalb des Baufeldes notwendig werden und somit 
die Neuversiegelung auf ein Mindestmaß beschränk wird. Die lokale Verminderung der 
Grundwasserneubildung wird in der Gesamtbilanz des GWK jedoch nicht wirksam, da 
der Abfluss in der Bauphase lokal versickern kann. Durch das Wirkungsgefüge der ver-
schiedenen GWK entsteht ein Austausch zwischen ihnen, sodass im Gesamtwirkraum 
des Vorhabens von einer ausgeglichenen Bilanz ausgegangen werden kann. Zudem 
kann bei diesem Wirkfaktor davon ausgegangen werden, dass es sich um grundsätzlich 
nicht messbare Größenordnungen handelt. 

Bauzeitlich werden auf den BE-Flächen Materialien gelagert. Zusätzlich werden hier 
Baumaschinen abgestellt. Auf den BE-Flächen werden Baumaschinen gereinigt und be-
tankt. Dadurch kann es zum Austritt von Schadstoffen kommen, welche ohne weitere 
Schutzmaßnahmen in den angrenzenden Oberboden sickern und somit ins Grundwas-
ser gelangen könnten. Im Zuge der Baudurchführung ist sicherzustellen, dass ein Ein-
trag von Schadstoffen in das Grundwasser vermieden wird. Dies kann z.B. durch die 
Abdichtung der BE-Flächen und Zufahrten gewährleistet werden. Auch der Baustellen-
verkehr auf den Zuwegungen stellt eine potenzielle Emissionsquelle für Schadstoffe dar. 
Es ist jedoch festzustellen, dass es sich um einen nicht dauerhaften Wirkpfad hinsichtlich 
der GWK handelt und somit keine dauerhafte Verschlechterung des chemischen Zu-
stands des GWK entstehen kann. Die Relation zwischen den potenziellen bauzeitlichen 
Stoffeinträgen und der Größe des GWK bzw. seines Wasservolumen legt vor dem Hin-
tergrund einer zusätzlichen Reinigung in den belebten Bodenschichten während der Ver-
sickerung nahe, dass keine messbare Veränderung im GWK feststellbar sein wird. 

Durch baubedingte Bodenbewegungen sowie Rodungen, die für das Projekt notwendig 
werden, können im Boden gebundene Stoffe mobilisiert und dann durch Sickerwasser 
ins Grundwasser transportiert werden. Der Bereich um das gesamte Bauvorhaben weist 
nach Hölting et. al. (1995) nur eine sehr geringe Schutzfunktion auf. Das bedeutet, dass 
Sickerwasser aufgrund der pedo- und geogenen Begleitumstände nur eine Verweilzeit 
von maximal einem Jahr hat, bevor es in die grundwasserleitenden Schichten gelangt.  

Es ist jedoch davon auszugehen, dass selbst bei den entsprechenden Bodenbewegun-
gen des Bauprojekts nur eine begrenzte Menge an Nähr- und Schadstoffen mobilisiert 
und ausgewaschen wird. Diese wird jedoch aufgrund des Volumens des GWK und des 
begrenzten Wirkzeitraums keine messbare Veränderung der chemischen Parameter 
hervorrufen. Eine messbare Veränderung im GWK wird daher mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen. 

Bauzeitlich können auch im Baufeld Schadstoffe freigesetzt werden. Im Regelfall können 
diese aus Baustoffen emittieren und ins Grundwasser verlagert werden. Um den Grund-
wasserschutz im Untersuchungsgebiet zu gewährleisten, werden die Vorgaben der 
Wasserschutzgebietsverordnungen, der GrwV und der AwSV eingehalten. Dadurch wird 
der potenzielle Eintrag wassergefährdender Stoffe vermindert bzw. vermieden. Hier 
kann die eingesetzte Umweltfachliche Bauüberwachung kurzfristig reagieren und 
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entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten, um eine Beeinträchtigung des GWK zu 
verhindern.  

Aufgrund des hohen Grundwasserflurabstands sind erhebliche Beeinträchtigungen des 
Grundwassers durch Eingriffe in den geologischen Untergrund (hier: Mastgründungen) 
mit großer Wahrscheinlichkeit auszuschließen.  

Neben den geringen Wirkintensitäten und folglich einer Veränderung der betrach-
teten Wirkpfade unterhalb eines messbaren Niveaus, sind alle baubedingten Wir-
kungen nur für den begrenzten Zeitraum der Baumaßnahme wirksam und können 
somit nicht zu einer dauerhaften Verschlechterung führen. 
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Tabelle 2: Darstellung der bauzeitlichen, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen auf den DE_GB_DEHE_2396_3101  

Konflikt durch 

Baumaßnahme & Wirkung 

Schutzmaß-

nahme  

Potenziell beeinflusste Para-

meter des GWK 

Verminder-

bar 

Vermeid-

bar 

Nicht dauer-

haft 

Nicht 

messbar 

Chemischer 

Zustand 

Mengenmä-

ßiger Zu-

stand 

    

Baubedingte Wirkungen 

Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelungen von 

BE-Flächen und Baustraßen 

Wirkung: Verringerte Grundwasserneubildung 

  X X  X X 

Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen etc. 

auf BE-Flächen 

Wirkung: Eintrag von Schadstoffen im unmittel-

baren Bereich um die BE-Flächen 

 

V2 / V5 

X  X  X X 

Transport von Baustoffen, Fahrten von Bauma-

schinen 

Wirkung: Eintrag von Schadstoffen, insbeson-

dere Schmier- und Hydraulikölen im Bereich der 

Zufahrten 

 

V2 / V5 

X  X  X X 

Betanken und Reinigen von Baumaschinen 

Wirkung: Eintrag von Schadstoffen, insbeson-

dere Schmier- und Hydraulikölen  

 

V2 / V5 

X  X  X X 

Baubedingte Bodenbewegungen und Rodungs-

maßnahmen 

Wirkung: Stofffreisetzung im Oberboden 

 

 X    X X 
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Konflikt durch 

Baumaßnahme & Wirkung 

Schutzmaß-

nahme  

Potenziell beeinflusste Para-

meter des GWK 

Verminder-

bar 

Vermeid-

bar 

Nicht dauer-

haft 

Nicht 

messbar 

Chemischer 

Zustand 

Mengenmä-

ßiger Zu-

stand 

    

 

Anlagebedingte Wirkungen 

Zunahme der Teil- und Vollversiegelung durch 

die Verkehrsanlagen Schiene, Haltestellen und 

Straße 

Wirkung: Verringerung der Grundwasserneubil-

dung im GWK 

  X  X  X 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Neubau der Straßenbahntrasse im Bereich des 

Bauvorhabens 

Wirkung: Schadstoffmehreintrag z.B. von 

Schwermetallen und Kohlenwasserstoffen 

 X   X  X 
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Anlagebedingte Wirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen sind solche, die durch die neu errichteten Gleisanlagen 
sowie deren Haltestellen, die Umverlegung der Straße und durch sämtliche dazugehö-
rige Bauwerke entstehen. Für das Bauprojekt sind folgende anlagebedingte Konflikte zu 
benennen: 

Durch den abschnittsweisen Neubau der Straßenbahntrasse auf zuvor unversiegelten 
Flächen mit natürlichen Böden kommt es zu einer Neuversiegelung, die für die Grund-
wasserneubildung relevant ist. Die Ausführung der Trasse in Form eines Grüngleises ist 
hinsichtlich der Versickerung und Grundwasserneubildung als lokale Beeinträchtigung 
in Form einer Teilversiegelung zu bewerten. 

Anlagebedingt kommt es vor allem durch den Neubau der Cooperstraße auf zuvor un-
versiegelten Bodenflächen zu einem vollständigen Verlust der Versickerungsfähigkeit 
der Böden. Im Zuge des Vorhabens kommt es zu dauerhaften Neuversiegelungen beid-
seits der bestehenden Cooperstraße. Die kleinräumige natürliche Versickerung und 
Grundwasserneubildung werden an der ursprünglichen Stelle unterbunden.  

Anfallendes Niederschlagswasser wird in seitlichen Gräben und Mulden gesammelt und 
hangabwärts zentral in einem Versickerungsbecken versickert. Durch die Versickerung 
wird das Niederschlagswasser gefiltert und kann wieder zur Grundwasserneubildung 
beitragen. Nach dem Geotechnischen Bericht werden durch das Bauvorhaben keine 
grundwasserführenden Schichten angeschnitten. Je nach Klüftigkeit des anstehenden 
massiven Felses ist jedoch mit Stauwasser zu rechnen. 

Zur Bewertung der Beeinträchtigungen hinsichtlich der Grundwasserneubildungsrate 
wird die Gesamtneuversiegelung im Einzugsgebiet des GWK herangezogen. In diese 
fließt die Vollversiegelung mit 100% der Flächengröße ein. Hierbei handelt es sich um 
vorher unversiegelte Bereiche, die im Planungszustand vollversiegelt werden. Bei Teil-
versiegelungen handelt es sich um Flächen, die bereits im Ist-Zustand eine Vorversieg-
lung (z.B. Schotter) aufweisen und im Planungszustand vollversiegelt werden. Alternativ 
umfasst die Teilversiegelung auch Bereiche, die im Istzustand keine Versiegelung auf-
weisen und lediglich zum Schotter- oder Grüngleis ausgebaut werden. Die Flächen der 
Teilversiegelung fließen mit 50% Versiegelungszunahme in die Berechnung ein. Für den 
GWK DEHE_2396_3101 entspricht dies einer Fläche von 2904 m2. In Bezug auf das 
201,9 km2 Einzugsgebiet des GWK entspricht die Neuversiegelung einem Anteil von 
0,00001%. Es ist bei dem geringen Anteil der beeinträchtigten Fläche davon auszuge-
hen, dass keine Änderung der Messungen im Messnetz des Grundwasserkörpers durch 
das Vorhaben verursacht wird. 

Zudem kann das Niederschlagswasser im Bereich der Neuversiegelung zwar nicht mehr 
versickern. Im Zuge des Bauvorhabens findet jedoch der Bau einer Streckenentwässe-
rung statt. Das Niederschlagswasser wird entsprechend dem Entwässerungskonzept 
der geplanten Entwässerungsanlage und dann dem Versickerungsbecken zugeführt. Ein 
geringer Teil des Sickerwassers wird den trassenbegleitenden Mulden zur Versickerung 
über die belebte Bodenzone zugeführt. Es bleibt der lokalen Grundwasserneubildung 
erhalten. Der größte Anteil wird über die Entwässerungsanlage gesammelt und in das 
Entwässerungsbecken geleitet. Dieses befindet sich noch im lokalen Einzugsgebiet des 



Anbindung Ludwigshöhviertel 
Straßenbahnanbindung Ludwigshöhviertel (Anteil ÖV) und 
äußere Erschließung inkl. Neu- und Umbau Cooperstraße am 
Knotenpunkt Heidelberger Straße / Cooperstraße (Anteil IV) 
 

DB Engineering & Consulting GmbH 
Stand: November 2022  Seite 30 von 45 

 

GWK DEHE_2396_3101. Grundsätzlich ist in diesem GWK somit primär mit einer Zu-
nahme der Neubildungsrate zu rechnen. Da sich die GWK im betrachteten Planungs-
raum jedoch in einem ständigen Austausch befinden, werden keine Veränderungen bei 
der Grundwasserneubildungsrate festzustellen sein. 

Zwar kommt es durch die anlagebedingten Wirkungen zu einer lokalen Beeinträchtigung 
des GWK, aber aufgrund der Größe des GWK, der geringen Neuversiegelung und der 
lokalen Versickerung in einem Versickerungsbecken ist nicht mit einer Verschlechterung 
des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers zu rechnen.  

Nach Prüfung der anlagebedingten Wirkung kann mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden, dass es einer Verschlechterung des mengenmä-
ßigen oder chemischen Zustands des GWK DE_GB_DEHE_2396_3101 kommt. 

 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Durch den Straßenbahnbetrieb sind Gleis-, Fahrleitungs- und Bremsabriebe zu erwar-
ten. Die Akkumulation beschränkt sich jedoch auf den unmittelbaren Gleisbereich, wo 
diese von Niederschlagswässern abgeschwemmt, durch die Entwässerung gesammelt 
und zentral im vorgesehenen Versickerungsbecken gereinigt und über die belebte Bo-
denschicht versickert werden.  

Eine Bewertung kann jedoch nur überschlägig erfolgen, da die Frequenz der Befahrung 
der Straßenbahnlinien erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt wird. Die Anzahl der 
täglichen Fahrten beeinflusst jedoch die Höhe der Schadstoffeinträge. 

Grundsätzlich werden daher in diesem Kapitel die verschiedenen Immissionen der Stra-
ßenbahn vorgestellt und geprüft, ob sie unter einem realistischen Szenario überhaupt in 
der Lage wären, eine Verschlechterung des GWK hervorzurufen. Eine Beurteilung für 
den Straßenneubau entfällt, da hier bereits im Bestand eine Straße gegeben ist und 
durch den Neubau keine Änderung der Frequentierung zu erwarten ist. Auf Grundlage 
der Annahme, dass sich bei einem Neubau die Qualität hinsichtlich des Umweltschutzes 
verbessert, kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, dass es bei 
dem Neubau der Cooperstraße zu keiner signifikanter Verschlechterung der chemischen 
Parameter des GWK kommt. 

Das BfN (2022) bewertet sowohl organische Verbindungen als auch Schwermetalle als 
nicht relevante Wirkpfade für den Neubau von Straßenbahnlinien. Grundsätzlich ist da-
von ausgehen, dass es sich um geringe Emissionsmengen in einem urban bereits vor-
geprägten Raum handelt. Zudem wurde das Versickerungsbecken nach DWA Regel-
werk A 138 geplant und entspricht somit dem aktuellen Stand der Technik. Zudem finden 
eine Sedimentation partikulärer und partikelgebundener Stoffe im Absetz- und Versicke-
rungsbecken, eine Filtration partikulärer und partikelgebundener Stoffe im Beckenboden 
sowie die Sorption gelöster Stoffe im Beckenboden und der Böschung und eine bioche-
mische Wandlung der eingetragenen Stoffe statt (MKULNV NRW (2014). Die geringen 
Eintragsmengen an Schadstoffen werden im Versickerungsbecken abermals verringert 
und werden somit nicht in messbaren Mengen in das Grundwasser eingetragen werden. 
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Nach BfN (2022) kann es an neu angelegten Straßenbahntrassen durch Schienen- und 
Bremsabrieb sowie Aufwirbelungen von Schotterbestandteilen zu einer geringfügigen 
Erhöhung der Schadstoffemissionen kommen. Hierbei handelt es sich jedoch um einen 
zeitlich begrenzten Vorgang, der vor allem bei Oberflächenwasserkörpern im Wirkraum 
relevant sein kann. Da jedoch keine OWK oder deren Vorfluter vorhanden sind und die 
Wirkung zeitlich begrenzt ist, hat sie keinen Einfluss auf den chemischen Zustand des 
GWK. 

Nach Prüfung des betriebsbedingten Wirkpfades kann mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass zu einer Verschlechterung des men-
genmäßigen oder chemischen Zustands des GWK DE_GB_DEHE_2396_3101 
kommt. 

Nach Prüfung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf den GWK kann mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass das Bauprojekt zu 
einer Verschlechterung nach WRRL führt. Eine Detailprüfung der vorhabenbe-
dingten Auswirkungen auf die Gewässerkörper ist somit nicht notwendig. 

 

6.3.2.2  Stufe 2 - Detailprüfung 

Entfällt. 

6.3.3 Prüfung des Zielerreichungsgebots 

Für jeden GWK gelten grundlegende Maßnahmen, die den Erhalt bzw. das Erreichen 
eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustands sicherstellen sollen. Diese sind 
für den 3. Bewirtschaftungszyklus wie folgt festgelegt: 

 Maßnahmen zur Umsetzung gemeinschaftlicher Wasserschutzvorschriften ein-
schließlich der Maßnahmen gemäß den Rechtsvorschriften nach Artikel 10 und 
Anhang VI Teil A 

 Geeignete Maßnahmen für die Ziele des Art. 9 WRRL, zum Beispiel Maßnahmen 
zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen; Wassergebührenpolitik, die 
Anreize für die Benutzer darstellt, Wasserressourcen effizient zu nutzen; Beitrag 
zur Kostendeckung durch die Wassernutzungen 

 Maßnahmen, die eine effiziente und nachhaltige Wassernutzung fördern  

 Maßnahmen bzgl. Entnahmen und Aufstauungen, zum Beispiel die Begrenzung 
der Entnahme sowie der Aufstauung von Oberflächensüßwasser einschließlich 
einer Vorschrift über die Genehmigung der Entnahme und Aufstauung; die regel-
mäßige Überprüfung der Begrenzungen von Grundwasser mit ggf. einer Aktuali-
sierung sowie ein oder mehrere Register zur Dokumentation der Wasserentnah-
men 

 Maßnahmen zur Begrenzung von künstlichen Anreicherungen oder Auffüllungen 
von Grundwasserkörpern 
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 Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung von Schadstoffen aus Punktquellen 
(schädliche Bodenveränderungen, Altablagerungen, Altstandorte und Grundwas-
serschadensfälle), zum Beispiel bei GWK systematische Erfassung und Aufstel-
len eines Sanierungsprogramms 

 Maßnahmen zur Verhinderung oder Begrenzung der Einleitungen von 
Schadstoffen aus diffusen Quellen, im Detail für GWK sind dies die Umset-
zung der rechtlichen Grundlagen sowie daraus resultierend Maßnahmen zur Ver-
hinderung oder Begrenzung der Einleitungen von Schadstoffen aus diffusen 
Quellen und deren Überwachung 

 Maßnahmen gegen signifikant nachteilige Auswirkungen, zum Bespiel Sicherstel-
lung der hydromorphologischen Bedingungen für einen guten ökologischen Zu-
stand oder ein gutes ökologisches Potenzial und Maßnahmen zur Reduzierung 
der Belastungen durch Wärmeeinleitungen  

 Verbot einer direkten Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser 

 Maßnahmen, um Freisetzungen von signifikanten Mengen von Schadstoffen aus 
technischen Anlagen zu verhindern und um Folgen unerwarteter Verschmutzun-
gen vorzubeugen oder zu mindern 

 Beurteilung der Auswirkungen der grundlegenden Maßnahmen 

 

Bezüglich der „Maßnahmen zur Verhinderung oder Begrenzung der Einleitungen von 
Schadstoffen aus diffusen Quellen“ wird festgestellt, dass das Vorhaben zu keinem 
messbaren Schadstoffeintrag führt und durch das Bauprojekt keine zukünftigen Maß-
nahmen hinsichtlich der Schadstoffeinleitung verhindert werden. Es kann festgestellt 
werden, dass das Bauvorhaben keiner der vorgestellten Maßnahmen zuwiderläuft und 
die rechtlichen Vorgaben einhält. 

Nach HMUKLV (2021) erreichen „viele Wasserkörper […] nach Abschluss des Bewirt-
schaftungszeitraums […] noch nicht die Ziele der WRRL. Die noch bestehenden signifi-
kanten Belastungen können durch die grundlegenden Maßnahmen allein nicht beseitigt 
werden. Daher ist die Umsetzung ergänzender Maßnahmen notwendig.“ Bereiche, in 
denen ergänzende Maßnahmen umzusetzen sind, werden als WRRL-Maßnahmen-
räume Grundwasser bezeichnet. 

Ein Teil des GWK ist zwar Bestandteil eines solchen Maßnahmenraums. Er befindet 
sich jedoch in ausreichend großen Abstand zum Wirkraum des Bauvorhabens, 
wodurch Beeinträchtigungen der vorgesehenen Maßnahmen auszuschließen sind. Im 
Wirkraum des Bauvorhabens sind keine Maßnahmenräume und somit keine ergänzen-
den Maßnahmen festgesetzt. 

Es kann somit für das Bauvorhaben eine Verträglichkeit mit dem Verbesserungs-
gebot gemäß WRRL für den GWK DE_GB_DEHE_2396_3101 festgestellt werden. 
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6.3.4 Prognose 

Der mengenmäßige Zustand ist im Bestand als „gut“ bewertet. Das Niederschlagswas-
ser wird zum Teil in den unmittelbar angrenzenden Bereichen versickert. Hier entsteht 
keine Veränderung der Gesamtsituation. Das restliche Niederschlagswasser wird in dem 
Entwässerungssystem gesammelt und in das Versickerungsbecken geleitet. Durch den 
dauerhaften Wirkzusammenhang der verschiedenen GWK und bei dem geringen Anteil 
der Entwässerungsfläche ist davon auszugehen, dass keine Änderung der Messungen 
im Messnetz des Grundwasserkörpers durch das Vorhaben verursacht wird. Das Vorha-
ben verursacht keine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustandes.  

Der chemische Zustand ist aufgrund der Überschreitung der Parameter PSM, Nitrat, Am-
monium und Sulfat im Bestand als schlecht bewertet. Im Hinblick auf den Neubau der 
Cooperstraße ergibt sich keine maßgebliche Veränderung der Stoffeinträge, insbeson-
dere bei solchen, die bis in die grundwasserleitenden Schichten gelangen könnten. Die 
Straßenbahn verursacht keine maßgeblichen Mengen der genannten Emissionen, so 
dass das Vorhaben nicht geeignet ist, eine Schwellenwertüberschreitung zu verursa-
chen. Bei der Unterhaltung der Straßenbahntrassen werden Schwermetalle in geringem 
Umfang freigesetzt. Es liegen jedoch keine Informationen vor, dass diese Stoffe durch 
den Bahnbetrieb in relevanten Mengen in das Grundwasser eingetragen werden, da der 
Streckenabfluss über die Entwässerung in das Versickerungsbecken geleitet wird. Dort 
unterliegen die Stoffe in der belebten Bodenschicht Abbau-, Umbau- und Sorptionspro-
zessen, wodurch die Auswaschungsmenge verringert wird. Es ist davon auszugehen, 
dass die stofflichen Einträge durch das Vorhaben in den Grundwasserkörper im Mess-
netz nicht nachweisbar sein werden.  

Weitere Stoffe des Anhang 2 GrwV werden nicht regelmäßig im Straßenbahnbetrieb 
freigesetzt.  

Das Vorhaben behindert nicht das Erreichen der Bewirtschaftungsziele bzw. die Umset-
zung des Maßnahmenprogramms. Insgesamt werden durch das Vorhaben keine Verän-
derungen des Zustandes des Grundwasserkörpers verursacht. Das Verschlechterungs-
verbot gemäß § 47 Abs. 1 WHG wird eingehalten. 

 

6.4 Grundwasserkörper DEHE_2398_10103 

6.4.1 Identifizierung und Beschreibung des betroffenen Wasserkörpers (Ist-Zu-
stand) 

Der 103,5 km2 große GWK wird dem Bearbeitungsgebiet Oberrhein zugeordnet (siehe 
Tabelle 3) und weist einen guten mengenmäßigen Zustand auf. Der chemische Zustand 
wird ebenfalls der Kategorie „gut“ zugeordnet. Nitrat, Ammonium, Nitrit, Chlorid, Sulfat 
und Ortho-Sulfat liegen unterhalb ihrer UQN. Auch die PSM, insbesondere zu erwähnen 
ist das Glyphosat, liegen unterhalb der UQN. 
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Tabelle 3: Übersicht des GWK DEHE_2398_10103 mit Bewertung der chemischen und mengen-

mäßigen Qualitätskomponenten (WRRL-Viewer, 2022) 

Bezeichnung Grundwasserkörper DEHE_2398_10103 

Wasserkörper-Nr. DE_GB_DEHE_2398_10103 

Fläche 103,5 km2  

Flussgebietseinheit Rhein 

Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Oberrhein 

Zuständiges Land Hessen 

Grundwasserhorizont Grundwasserkörper und -gruppen in Haupt-
grundwasserleiter 

Mengenmäßiger Zustand  Bewertung 

Mengenmäßiger Zustand  2 

Chemische Qualitätskomponenten Bewertung 

Chemischer Zustand gesamt 2 

Überschreitung UQN - 

Unterschreitung UQN Nitrat, Ammonium, Nitrit, Chlorid, PSM, Sul-
fat, Ortho-Sulfat 

 

6.4.2 Prüfung des Verschlechterungsverbotes 

6.4.2.1 Stufe 1 - Vorprüfung 

Baubedingte Wirkungen 

Die bauzeitlichen Wirkfaktoren entsprechen den im Kapitel 6.3.2.1 vorgestellten Sach-
verhalten. Eine Differenzierung einzelner Bautätigkeiten zwischen den verschiedenen 
GWK erscheint nicht sinnvoll, da diese lokal im engen Austausch zueinanderstehen.  
Eine erneute Aufzählung erfolgt daher nur in gekürzter Form: 

 Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelungen von BE-Flächen und Baustraßen 

Wirkung: Verringerte Grundwasserneubildung 

 Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen etc. auf BE-Flächen 

Wirkung: Eintrag von Schadstoffen im unmittelbaren Bereich um die BE-Flächen 

 Transport von Baustoffen, Fahrten von Baumaschinen 

Wirkung: Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Schmier- und Hydraulikölen im 
Bereich der Zufahrten 

 Betanken und Reinigen von Baumaschinen 

Wirkung: Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Schmier- und Hydraulikölen  

 Baubedingte Bodenbewegungen und Rodungsmaßnahmen 

Wirkung: Stofffreisetzung im Oberboden 
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Neben den geringen Wirkintensitäten und folglich einer Veränderung der betrach-
teten Wirkpfade unterhalb eines messbaren Niveaus, sind alle baubedingten Wir-
kungen nur für den begrenzten Zeitraum der Baumaßnahme wirksam und können 
somit nicht zu einer dauerhaften Verschlechterung führen. 

 

Anlagebedingte Wirkungen 

Auch anlagebedingt ergeben sich grundsätzlich keine anderen Sachverhalte als in Ka-
pitel 6.3.2.1 dargestellt.  

Für den GWK DEHE_2398_10103 entspricht dies einer Fläche von 1455 m2. In Bezug 
auf das 103,5 km2 Einzugsgebiet des GWK entspricht die Neuversiegelung einem An-
teil von 0,00001%. Es ist bei dem geringen Anteil der beeinträchtigten Fläche davon 
auszugehen, dass keine Änderung der Messungen im Messnetz des Grundwasserkör-
pers durch das Vorhaben verursacht wird. 

Zudem kann das Niederschlagswasser im Bereich der Neuversiegelung zwar nicht mehr 
versickern. Im Zuge des Bauvorhabens findet jedoch der Bau einer Streckenentwässe-
rung statt. Das Niederschlagswasser wird entsprechend dem Entwässerungskonzept 
der geplanten Entwässerungsanlage und dann dem Versickerungsbecken zugeführt. Ein 
geringer Teil des Sickerwassers wird den trassenbegleitenden Mulden zur Versickerung 
über die belebte Bodenzone zugeführt. Es bleibt der lokalen Grundwasserneubildung 
erhalten. Der größte Anteil wird über die Entwässerungsanlage gesammelt und in das 
Entwässerungsbecken geleitet. Dieses befindet sich jedoch im lokalen Einzugsgebiet 
des GWK DEHE_2396_3101. Da die vier GWK in einem ständigen Wirkgefüge zusam-
menhängen, kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, 
dass es in der Gesamtbilanz zu keiner Veränderung kommt. 

Zwar kommt es durch die anlagebedingten Wirkungen zu einer lokalen Beeinträchtigung 
des GWK, aber aufgrund der Größe des GWK, der geringen Neuversiegelung und der 
lokalen Versickerung in einem Versickerungsbecken ist nicht mit einer Verschlechterung 
des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers zu rechnen.  

Nach Prüfung der anlagebedingten Wirkung kann mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden, dass es einer Verschlechterung des mengenmä-
ßigen oder chemischen Zustands des GWK DE_GB_DEHE_2398_10103 kommt. 

 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Die betriebsbedingten Wirkfaktoren entsprechen den vorgestellten Wirkfaktoren im Ka-
pitel 6.3.2.1. Es sind keine Einflüsse erkennbar, die zu einem abweichenden Ergebnis 
in der Bewertung führen könnten. Demnach kann nach Prüfung des betriebsbedingten 
Wirkpfades mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass zu einer 
Verschlechterung des mengenmäßigen oder chemischen Zustands des GWK 
DE_GB_DEHE_2398_10103 kommt. 
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6.4.2.2  Stufe 2 - Detailprüfung 

Entfällt. 

6.4.3 Prüfung des Zielerreichungsgebots 

Die in Kapitel 6.3.3. vorgestellten grundsätzlichen Maßnahmen greifen auch für den 
GWK DEHE_2398_10103. Es gibt jedoch keine Anzeichen darauf, dass das Bauvorha-
ben bzw. der darauf resultierende Endzustand dem Maßnahmenpaket entgegenläuft. 
Im Einzugsgebiet des GWK sind Maßnahmenräume für ergänzende Maßnahmen vor-
handen. Diese liegen jedoch deutlich außerhalb des Wirkraums des Bauvorhabens, so-
dass kein logischer Zusammenhang zwischen dem Bauvorhaben und diesen ergän-
zenden Maßnahmen besteht. 

Es kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, dass das Vorhaben 
den aktuellen Maßnahmen des Bewirtschaftungsplans und somit dem Verbesserungs-
gebot nicht zuwiderläuft. 

6.4.4 Prognose 

Der mengenmäßige Zustand ist im Bestand als „gut“ bewertet. Das Niederschlagswas-
ser wird zum Teil in den unmittelbar angrenzenden Bereichen versickert. Hier entsteht 
keine Veränderung der Gesamtsituation. Das restliche Niederschlagswasser wird in dem 
Entwässerungssystem gesammelt und in das Versickerungsbecken geleitet. Durch den 
dauerhaften Wirkzusammenhang der verschiedenen GWK und bei dem geringen Anteil 
der Entwässerungsfläche ist davon auszugehen, dass keine Änderung der Messungen 
im Messnetz des Grundwasserkörpers durch das Vorhaben verursacht wird. Das Vorha-
ben verursacht keine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustandes.  

Der chemische Zustand wird als gut bewertet. Hinblick auf den Neubau der Cooper-
straße ergibt sich keine maßgebliche Veränderung der Stoffeinträge, insbesondere bei 
solchen, die bis in die grundwasserleitenden Schichten gelangen könnten. Die Straßen-
bahn verursacht keine maßgeblichen Mengen der genannten Emissionen, so dass das 
Vorhaben nicht geeignet ist, eine Schwellenwertüberschreitung zu verursachen. Bei der 
Unterhaltung der Straßenbahntrassen werden Schwermetalle in geringem Umfang frei-
gesetzt. Es liegen jedoch keine Informationen vor, dass diese Stoffe durch den Bahnbe-
trieb in relevanten Mengen in das Grundwasser eingetragen werden, da der Strecken-
abfluss über die Entwässerung in das Versickerungsbecken geleitet wird. Dort unterlie-
gen die Stoffe in der belebten Bodenschicht Abbau-, Umbau- und Sorptionsprozessen, 
wodurch die Auswaschungsmenge verringert wird. Es ist da-von auszugehen, dass die 
stofflichen Einträge durch das Vorhaben in den Grundwasserkörper im Messnetz nicht 
nachweisbar sein werden. Weitere Stoffe des Anhang 2 GrwV werden nicht regelmäßig 
im Straßenbahnbetrieb freigesetzt.  

Das Vorhaben behindert nicht das Erreichen der Bewirtschaftungsziele bzw. die Umset-
zung des Maßnahmenprogramms. Insgesamt werden durch das Vorhaben keine Verän-
derungen des Zustandes des Grundwasserkörpers verursacht. Das Verschlechterungs-
verbot gemäß § 47 Abs. 1 WHG wird eingehalten. 
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6.5 Grundwasserkörper DEHE_2398_3101 

6.5.1 Identifizierung und Beschreibung des betroffenen Wasserkörpers (Ist-Zu-
stand) 

Der 459,1 km2 große GWK wird dem Bearbeitungsgebiet Oberrhein zugeordnet (siehe 
Tabelle 4) und weist einen guten mengenmäßigen Zustand auf. Der chemische Zustand 
wird der Kategorie „schlecht“ zugeordnet. Der Grund hierfür ist die Überschreitung der 
UQN des Nährstoffs Ammonium, Nitrat, PSM, Sulfat, und Ortho-Sulfat. Nitrit und Chlorid 
liegen unterhalb ihrer UQN.  

Tabelle 4: Übersicht des GWK DEHE_2398_3101 mit Bewertung der chemischen und mengen-

mäßigen Qualitätskomponenten (WRRL-Viewer, 2022) 

Bezeichnung Grundwasserkörper DEHE_2398_3101 

Wasserkörper-Nr. DE_GB_ DEHE_2398_3101 

Fläche 459,1km2  

Flussgebietseinheit Rhein 

Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Oberrhein 

Zuständiges Land Hessen 

Grundwasserhorizont Grundwasserkörper und -gruppen in Haupt-
grundwasserleiter 

Mengenmäßiger Zustand  Bewertung 

Mengenmäßiger Zustand  2 

Chemische Qualitätskomponenten Bewertung 

Chemischer Zustand gesamt 3 

Überschreitung UQN Nitrat 

Unterschreitung UQN Ammonium, Nitrit, Chlorid, PSM, Sulfat, Or-
tho-Sulfat 

 

6.5.2 Prüfung des Verschlechterungsverbotes 

6.5.2.1 Stufe 1 - Vorprüfung 

Baubedingte Wirkungen 

Die bauzeitlichen Wirkfaktoren entsprechen den im Kapitel 6.3.2.1 vorgestellten Sach-
verhalten. Eine Differenzierung einzelner Bautätigkeiten zwischen den verschiedenen 
GWK erscheint nicht sinnvoll, da diese lokal im engen Austausch zueinanderstehen.  
Eine erneute Aufzählung erfolgt daher nur in gekürzter Form: 

 Bauzeitliche Teil- und Vollversiegelungen von BE-Flächen und Baustraßen 

Wirkung: Verringerte Grundwasserneubildung 

 Lagerung von Baustoffen, Baumaschinen etc. auf BE-Flächen 

Wirkung: Eintrag von Schadstoffen im unmittelbaren Bereich um die BE-Flächen 

 Transport von Baustoffen, Fahrten von Baumaschinen 
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Wirkung: Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Schmier- und Hydraulikölen im 
Bereich der Zufahrten 

 Betanken und Reinigen von Baumaschinen 

Wirkung: Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Schmier- und Hydraulikölen  

 Baubedingte Bodenbewegungen und Rodungsmaßnahmen 

Wirkung: Stofffreisetzung im Oberboden 

 

Neben den geringen Wirkintensitäten und folglich einer Veränderung der betrach-
teten Wirkpfade unterhalb eines messbaren Niveaus, sind alle baubedingten Wir-
kungen nur für den begrenzten Zeitraum der Baumaßnahme wirksam und können 
somit nicht zu einer dauerhaften Verschlechterung führen. 

 

Anlagebedingte Wirkungen 

Auch anlagebedingt ergeben sich grundsätzlich keine anderen Sachverhalte als in Ka-
pitel 6.3.2.1 dargestellt.  

Für den GWK DEHE_2398_3101 entspricht dies einer Fläche von 44 m2. In Bezug auf 
das 459,1km2 Einzugsgebiet des GWK entspricht die Neuversiegelung einem Anteil von 
0,0000001%. Es ist bei dem geringen Anteil der beeinträchtigten Fläche davon auszu-
gehen, dass keine Änderung der Messungen im Messnetz des Grundwasserkörpers 
durch das Vorhaben verursacht wird. 

Zudem kann das Niederschlagswasser im Bereich der Neuversiegelung zwar nicht mehr 
versickern. Im Zuge des Bauvorhabens findet jedoch der Bau einer Streckenentwässe-
rung statt. Das Niederschlagswasser wird entsprechend dem Entwässerungskonzept 
der geplanten Entwässerungsanlage und dann dem Versickerungsbecken zu-geführt. 
Ein geringer Teil des Sickerwassers wird den trassenbegleitenden Mulden zur Versicke-
rung über die belebte Bodenzone zugeführt. Es bleibt der lokalen Grundwasserneubil-
dung erhalten. Der größte Anteil wird über die Entwässerungsanlage gesammelt und in 
das Entwässerungsbecken geleitet. Dieses befindet sich jedoch im lokalen Einzugsge-
biet des GWK DEHE_2396_3101. Da die vier GWK in einem ständigen Wirkgefüge zu-
sammenhängen, kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen wer-
den, dass es in der Gesamtbilanz zu keiner Veränderung kommt. 

Zwar kommt es durch die anlagebedingten Wirkungen zu einer lokalen Beeinträchtigung 
des GWK, aber aufgrund der Größe des GWK, der geringen Neuversiegelung und der 
lokalen Versickerung in einem Versickerungsbecken ist nicht mit einer Verschlechterung 
des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers zu rechnen.  

Nach Prüfung der anlagebedingten Wirkung kann mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden, dass es einer Verschlechterung des mengen-mä-
ßigen oder chemischen Zustands des GWK DE_GB_DEHE_2398_3101 kommt. 
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Betriebsbedingte Wirkungen 

Die betriebsbedingten Wirkfaktoren entsprechen den vorgestellten Wirkfaktoren im Ka-
pitel 6.3.2.1. Es sind keine Einflüsse erkennbar, die zu einem abweichenden Ergebnis 
in der Bewertung führen könnten. Zudem ist dieser GWK im Vergleich zu 
DEHE_2396_3101 und DEHE_2398_10103 in deutlich geringerem Maß durch das Vor-
haben betroffen.  

Demnach kann nach Prüfung des betriebsbedingten Wirkpfades mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass zu einer Verschlechterung des 
mengenmäßigen oder chemischen Zustands des GWK DE_GB_DEHE_2398_3101 
kommt. 

6.5.2.2 Stufe 2 - Detailprüfung 

Entfällt. 

6.5.3 Prüfung des Zielerreichungsgebots 

Die in Kapitel 6.3.3. vorgestellten grundsätzlichen Maßnahmen greifen auch für den 
GWK DEHE_2398_3101. Es gibt jedoch keine Anzeichen darauf, dass das Bauvorha-
ben bzw. der daraus resultierende Endzustand dem Maßnahmenpaket entgegenläuft. 
Im Einzugsgebiet des GWK sind Maßnahmenräume für ergänzende Maßnahmen vor-
handen. Diese liegen jedoch deutlich außerhalb des Wirkraums des Bauvorhabens, so-
dass kein logischer Zusammenhang zwischen dem Bauvorhaben und diesen ergän-
zenden Maßnahmen besteht. 

Es kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, dass das Vorhaben 
den aktuellen Maßnahmen des Bewirtschaftungsplans und somit dem Verbesserungs-
gebot nicht zuwiderläuft. 

6.5.4 Prognose 

Der mengenmäßige Zustand ist im Bestand als „gut“ bewertet. Die Neuversiegelung im 
Bereich des GWK ist als marginal einzustufen. Zudem wird der Niederschlag dieser 
kleinräumigen Bereiche der Entwässerung und somit dem Versickerungsbecken zuge-
führt. Eine Veränderung der lokalen Grundwasserneubildungsrate ist daher nicht er-
kennbar. Das Vorhaben verursacht keine Verschlechterung des mengenmäßigen Zu-
standes.  

Auch andere Wirkpfade treten im Vergleich zu den GWK DEHE_2396_3101 und 
DEHE_2398_10103 in geringfügigen Größenordnungen auf. Der chemische Zustand ist 
aufgrund der Überschreitung des Parameters Nitrat im Bestand als schlecht bewertet. 
Eine Veränderung des Nitrateintrag entsteht jedoch durch das Vorhaben nicht. Auch an-
dere grundwasserrelevante Stoffimmissionen entstehen durch das Vorhaben nicht.  

Das Vorhaben behindert nicht das Erreichen der Bewirtschaftungsziele bzw. die Um-
setzung des Maßnahmenprogramms. Insgesamt werden durch das Vorhaben keine Ver-
änderungen des Zustandes des Grundwasserkörpers verursacht. Das Verschlechte-
rungsverbot gemäß § 47 Abs. 1 WHG wird eingehalten. 
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6.6 Grundwasserkörper DEHE_2396_10102 

6.6.1 Identifizierung und Beschreibung des betroffenen Wasserkörpers (Ist-Zu-
stand) 

Der 103,3 km2 große GWK wird dem Bearbeitungsgebiet Oberrhein zugeordnet (siehe 
Tabelle 5) und weist einen guten mengenmäßigen Zustand auf. Der chemische Zustand 
wird ebenfalls der Kategorie „gut“ zugeordnet. Nitrat, Ammonium, Nitrit, Chlorid, Sulfat 
und Ortho-Sulfat liegen unterhalb ihrer UQN. Auch die PSM, insbesondere zu erwähnen 
ist das Glyphosat, liegen unterhalb der UQN. 

Tabelle 5: Übersicht des GWK DEHE_2396_10102mit Bewertung der chemischen und mengen-

mäßigen Qualitätskomponenten (WRRL-Viewer, 2022) 

Bezeichnung Grundwasserkörper DEHE_2396_10102 

Wasserkörper-Nr. DE_GB_ DEHE_2396_10102 

Fläche 103,3 km2  

Flussgebietseinheit Rhein 

Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Oberrhein 

Zuständiges Land Hessen 

Grundwasserhorizont Grundwasserkörper und -gruppen in Haupt-
grundwasserleiter 

Mengenmäßiger Zustand  Bewertung 

Mengenmäßiger Zustand  2 

Chemische Qualitätskomponenten Bewertung 

Chemischer Zustand gesamt 2 

Überschreitung UQN - 

Unterschreitung UQN Nitrat Ammonium, Nitrit, Chlorid, PSM, Sul-
fat, Ortho-Sulfat 

 

6.6.2 Prüfung des Verschlechterungsverbotes 

Im Rahmen der räumlichen Prüfung wird deutlich, dass keine Bautätigkeit oder mit dem 
Bauvorhaben verbundene Tätigkeit im Bereich des GWK liegen. Es kann somit festge-
stellt werden, dass es keine direkten Wirkpfade vom Bauvorhaben zum GWK gibt. Eine 
direkte Beeinträchtigung kann somit ausgeschlossen werden.  

Die vier GWK stehen in einem Wirkungsgefüge miteinander. So besteht zwischen den 
verschiedenen GWK keine klare Grenze, wie es die Aufteilung in die GWK und Abbil-
dung 5 darstellt. Sie dienen zur systematischen Abgrenzung hinsichtlich der Abarbeitung 
der Ziele der WRRL und spiegeln die örtlichen Gegebenheiten in den Grenzbereichen 
nicht realistisch wider. Es ist also davon auszugehen, dass im lokalen Bereich des Bau-
vorhabens ein GWK den anderen beeinflusst.  

Es wurde daher in den vorangegangenen Kapiteln geprüft, ob die GWK 
DEHE_2396_3101, DEHE_2398_10103 und DEHE_2398_3101 durch die Wirkpfade 
des Vorhabens beeinträchtigt werden.  
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Kann man bei diesen GWK eine Verschlechterung hinsichtlich des chemischen oder 
mengenmäßigen Zustands ausschließen, so kann dies auf den GWK 
DEHE_2396_10102 transferiert werden und eine entsprechende Verschlechterung auch 
hier ausgeschlossen werden. 

Nach Prüfung aller betriebsbedingten Wirkungen führt keine der dargestellten Wir-
kungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des men-
genmäßigen oder chemischen Zustands des GWK DE_GB_DEHE_2480_3202. 

Nach Prüfung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die GWK kann mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass das Bauprojekt zu ei-
ner Verschlechterung nach WRRL führt. Eine Detailprüfung der vorhabenbeding-
ten Auswirkungen auf die Gewässerkörper ist somit nicht notwendig. 

6.6.2.1  Stufe 2 - Detailprüfung 

Entfällt. 

6.6.3 Prüfung des Zielerreichungsgebots 

Im Bereich des GWK finden keine direkten Bautätigkeiten statt. Er befindet nur im nä-
heren Umfeld des Bauvorhabens und wurde aus diesem Grund betrachtet. Da jedoch 
keine direkten Wirkbeziehungen zwischen dem Vorhaben und dem GWK festgestellt 
werden können, kann eine Vereinbarkeit mit der Umsetzung des Zielerreichungsgebots 
festgestellt werden. 

6.6.4 Prognose 

Das Vorhaben behindert nicht das Erreichen der Bewirtschaftungsziele bzw. die Umset-
zung des Maßnahmenprogramms. Insgesamt werden durch das Vorhaben keine Verän-
derungen des Zustandes des Grundwasserkörpers verursacht. Das Verschlechterungs-
verbot gemäß § 47 Abs. 1 WHG wird eingehalten. 
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7 Minimierungs-, Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine baubegleitende Vorsorge- und Schutzmaßnahmen und Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen. Schutzmaßnahmen sind z. B.: 

 Vorkehrungen zum Schutz von Gehölzen im Baustellenbereich (Bautabuzone), 

 Sachgerechte Auswahl der Flächen für ausschließlich temporäre  Flächeninan-
spruchnahmen innerhalb der Vorhabenfläche, 

 Begrenzung der Arbeitsbreite beim Bau auf das unbedingt erforderliche Maß zum 
größtmöglichen Schutz des Bodens vor Verdichtungen und Verschmutzungen und 
zum Schutz des Vegetationsbestandes. 

 Folgende Vorschriften / Gesetze sind im Rahmen der Ausführung zu beachten: 

 DIN 18915 „Bodenabtrag und –lagerung“, 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 
2009, 

 Wassergesetz für das Land Hessen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30.September 2021. 

Zur Vermeidung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen, z. B. durch auslaufen-
des Öl und Benzin, ist darauf zu achten, dass nur sorgfältig gepflegte Maschinen nach 
dem aktuellen Stand der Technik eingesetzt werden. 

Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in das Grundwasser sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen gemäß der aktuellen Gesetzeslage (WHG, LWG) und dem Stand 
der Technik umzusetzen. Kraftstoffe, Hydraulik- und Mineralöle sind nur auf befestigten 
und gegenüber dem Untergrund abgedichteten Flächen in dafür zugelassenen Behält-
nissen zu lagern. Ölbindemittel sind auf der Baustelle in ausreichender Menge vorzu-
halten. Betonfahrzeuge und –maschinen sind nur auf eigens für diesen Zweck einge-
richteten Anlagen und Flächen und nicht auf unbefestigten Flächen zu reinigen. 

Weitere Schutz-, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen mit Bezug zum Grund-
wasserschutz resultieren aus dem landschaftspflegerischen Begleitplan sowie dessen 
zugrundeliegenden Fachbeiträgen. 

Tabelle 6: Maßnahmenübersicht 

Nummer Bezeichnung 

V2 Ordnungsgemäßer Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen 

V5 Umweltfachliche Bauüberwachung 
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8 Fazit: Bewertung des Gesamtwasserkörpers 

Das Vorhaben liegt im Bereich der Grundwasserkörper DEHE_2396_3101, 
DEHE_2398_10103, DEHE_2398_3101 und DEHE_2396_10102. Der Zustand der be-
troffenen GWK ist der Tabelle 7 zu entnehmen. 

Das Vorhaben erhöht den Oberflächenabfluss des Niederschlagswassers durch die 
Neuversiegelung geringfügig und reduziert somit die lokale Grundwasserneubildung, so 
dass der mengenmäßige Zustand dem Grunde nach betroffen ist. Da der Oberflächen-
abfluss jedoch im Wirkraum der GWK lokal versickern kann, ergibt sich in der Gesamt-
bilanz keine nachteilige Auswirkung auf die Grundwasserneubildungsrate der GWK.  

Auch werden durch das Vorhaben Stoffe freigesetzt, die dem Grunde nach den chemi-
schen Zustand betreffen können. Das Ausmaß der Beeinträchtigungen ist jedoch als so 
gering einzustufen, sodass es zu keinen messbaren Veränderungen in den GWK führen 
kann. Der chemische und mengenmäßige Zustand des Grundwasserkörpers im Istzu-
stand wird durch das Vorhaben jedoch nicht verschlechtert. 

 

Tabelle 7: Zusammenfassung für die GWK 

GWK 

Zustand/Potenzial Betroffen-
heit von 
Maßnah-
men 

Maßnahmen mengen-
mäßig 

che-
misch 

Ver-
schlechte-
rung 

DEHE_2396_3101 gut  schlecht Nein Nein V2 / V5 

DEHE_2398_10103 gut  gut Nein Nein V2 / V5 

DEHE_2398_3101 gut  schlecht Nein Nein V2 / V5 

DEHE_2396_10102 gut  gut Nein Nein V2 / V5 

 

Das Vorhaben verursacht keine Auswirkungen, die erheblich im Sinne des Verschlech-
terungsverbotes oder Verbesserungsgebotes (§§ 27 und 47 WHG) sind. 

Die Prüfung einer Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen nach § 31 WHG auf Basis 
der Ergebnisse der Prüfungen zum Verschlechterungsverbot und zur Zielerreichung ist 
nicht erforderlich. 

 

 

 

 

Aufgestellt 

Frankfurt, im November 2022 

DB Engineering & Consulting GmbH 
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